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Polizei -Verordnung.
»etreffend die Abänderung der Polizei -Verordnung
^ber den Verkehr mit Milch vom 28 . November 1889.

Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizei -Verwaltung in den neu erworbenenLandes-
theilen , sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
Uber d>c allgemeine Lnnder - Verwaltung vom
30 . Imi 1883 wird mit Zustimmung des Gemeinde¬
st ^ für den PolizcibezirkWiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:
m . Di - 88 2, Absatz 1, 7 und 9 Absatz 1 der
Polizei -Verordnung über den Verkehr mit Milch
vom 28 . November 1889 erhalten vom 1. Juni 1890
ab die aus dem nachstehende » Ncuabdruckc dieser
Verordnung ersichtliche abgeanderte Fassung:

8 1.
Milchverkäufer dürfen die Milch nur in solchen

Gefaben aufbewahren , in welchen dieselbe keine
iremdartigen Stoffe aufnebmen kann . Gefäße ans
Kupfer, Mefsmg oder Zink. Thongesaßc mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gefäße mit bleihaltiger
mnail find zu dem gedachten Zwecke nicht gestattet.

8 2.
Als Transportgcfäße für di - Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne , ferner Weißblcch-
vder Glasgcfäße , als Meßgefäße nur Weißblech-
uaße verwendet werden . Die Transport - und
Meßgefäße , mit Ausnahme der Giasgefätzc,
müssen fo weite Oeffnnngen haben , daß sie begucm
uul des Hand gereinigt werden können.

Die an den Transportgefäßen etwa vor¬
handene » Zapskrahnen dürfen nur ans Holz , Kupfer
ober , Messing bestehen . Bei Zapfkrahnen ans
Kupser oder Messing muß durch eine gut deckende
Jlnnschlcht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
Zn dem Transporte der Milch nach und in

oer Stadt , soweit derselbe nicht mittels der Eisen-
'ahli erfolgt , dürfen nur mit einem stets sauber
ui yaltcndcii Lack- oderOelfarbenanstrich versehene
rruhrwerke benutzt werden . Die Milcvgefäße müssen
auf dem Fuhrwerke in einem von allen Seiten gc-
schlossenen, mit Zink ansgeschlagciien Raum unrer-
gebracht sein , in welchem sie vor dem Einfluß der
Witterung und vor Veruiircinigunaen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

Indem für die Milchgesäße bestimmten Raume
^N Mtzer den zur Benutzung bei dem Verkaufe
der Milch bestlmmten Maßen nichts Anderes
untergebracht sein.

8 4.
Sogenanntes Gespül . Küchenabfälle und andere

faulige oder leicht faulende Gegenstände dürfen ans
demMiIchwagcii nur vollkomnieii abgesondert und
auch überhaupt nur dann mitgefiihrt 'werden , wenn
sie sich ,n Gefäßen mit dicht ' schließenden Deckeln
vesmoen.

Diese Gefäße sind nach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu fchließcn und von etiva außen

nnbofteiibent Schmutz oder Theilen des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 5.
Die Milchgefäßräume des Wagens müssen

-ben,o wie die zum Einstelleii der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschenkörbc tägli»
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgefäße dürfen auf Straßen oder in Hans-

/liireii . Hofen und Thorfahrtcn nicht ohne Aufsichtriifgestcllt werden.
8 7.

,, , Au« Haushaltungen , in welchen sich a»
Cholera , Pocke, , Typhus , Fleckficber , Scharlach
oder Drphlheritis Erkrankte befinden, darf Milch

lunge rrickst in den Handel gebracht werden,
des zuständigen

, darüber ve-gevracht ist, daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person aus der Haushaltung entfer »rt ist,
und hast eine vollständige Dcsinfcction der
Wohnraumc , sowie der in dcrMilchwirth-
ichaft zur Benutzung kommenden Gegen¬stände stattgefttttdcn hat.

Die Polizei -Directio » kann den Verkauf
von Mrlch ans solchen Grundstücken vcr-
victtn , ans welchen gesundheitsschädliche
Znstande herr,chen, welche nach dem Gut-
achten des zuständigen KreiSphysikns an¬
steckende Krankheiten hcrvorzurufen ge¬eignet sind. u

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
aus Ortschaften . in welchen ein - der im Absatz 1
rrwahnte » Krankheiten epidemisch auflritt , ist so
lange verboten, vis der zuständige Kreis-
phhfikus bescheinigt hat , daß die Epidemie
erloschen «st.

8 8.
Berkaufsläden und andere Räume , ivelche zur

Aufbewahrung der Milch bestimmr sind , müssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet werden
Sic dürfen in keinem Fall al « Schlaf - oder
Krankenzimmer benutzt werden.

Die Milchgefäße dürfen nicht offen aufgestellt
werden , und es darf zum Reinigen derselben nur
ganz reine « und abgekochtes Wasser zur Ver¬
wendung kommen.

8 9.
Die Verkäufer von Milch sind ver-

pflrchtet, die von ihnen feil gehaltenen
Dtrlch,orten entweder als „ volle Milch",
oder als „ Magermilch " , oder als „ saure
I»i«e) Milch", oder als „ Buttermilch ",
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ober als „ Nahm " ausdrücklich zu bezeichnen
und die für jede Sorte bestimmte» Milch-
gefätze durch erne entsprechende deutliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn¬
zeichnen.

Die zilni Verkaufe gebrachte „ volle Milch"
muß einen Fettgehalt von miydestens3 pCt . haben.
Milch von einem geringeren Fettgchalle dark ebenso
wie die abgerahmte Milch nur unter der Bezcich-
miiig „Magermilch " seilgehalten oder verkauft
werden.

Werden geschlossene Milchwagcn in Gebrauch
genommen , fo ist die detr . Aufschrift auf diesen
an den bcir . Krayncn anzudringen.

8 10.
Bittere , schleimige , blaue oder rothe Milch,

sowie die Milch van Kühen , die an Maul - und
Klauenseuche . Perlsucht , Pocken . Gelbsucht . Rausch¬
brand . an Krankheiten des Enters , fauliger Gcbär-
mutterentzündung , Pyämie , Scpticämie , Ver¬
giftungen , Milzbrand , oder Tollwuth leiden , darf
weder feilgehallen noch verkauft werden.

Ebenso ist das Feilhalten oder Verkaufen von
Milch , welche kurz vor oder innerhalb 10 Tagen
nach dem Kalbe » gewonnen wird , verboten.

8 11.
Zusätze von Stoffen , welche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen , wie Natron , Borsäure,
Salicylsäure sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach andere » Gesetzen und Ver¬

ordnungen , insbesondere , nach dem Nahriiiigsmittel-
gesetze vom 14 . Mai 1879 , eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werden Ilevertrelnngcn dieser Ber-
ordnniigen mit Geldstrafe von 3 bis 30 Mk . oder
mit verhältnißmäßiger Hast geahndet.

Wiesbaden , den 8 . Mai 1880.
Der Polizei -Präsident , v . Rheindaben.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden , den 15 . März 1901.

Der Polizei -Präsident , v . Ratibor.

Bekanntmachung.
Auszug aus der Stratzenpolizei - Verord¬
nung für die Stadt Wiesbaden vom

1«. Septenrber 1U00.
8 2 . Ziffer 2.

Das Anbieten oder Anpreisen von Verkanfs-
gegcnstäiidcn durch überlautes Rufen oder in
anderer geräuschvoller Weise (z. B . mittelst heftigen
oder anhaltenden Schcllcns , Hornblasens , Pfeifen ? )
ist verboten.

Ziffer 3.
Ferner ist das Feilbieten von Blumen , Bildern,

Spielwaaren , Obst , Eßwaarcli . Getränkeii , Cigarren,
Ansichtspostkarten und derartigen Verkaufsgegeii-
stäuden auf öffentlichen Straßen , außer auf festen
von der KönigliLeii Polizei -Dircetion genehmigten
Standplätzen , untersagt.

Ziffer 4.
Zur öffentlichen Straße werden hier , wie überall

in dieser Verordnung , auch die öffentlichen Plätze,
Wege , Brucken ( soweit dieselben nicht der Land-
straßcnpolizci oder dem Feldschutze unterstche »)
und Durchgänge , sowie solche im Privaleigcnthnm
stehenden Straße » und Wege , in welchen herkömm¬
lich ein öffentlicher Verkehr stattfindek , endlich aucb
die vor der Straßenfront der Häuser bclegenen
Treppen und Rampen gerechnet . *
Der Polizei -Präsident . ' K . Prinz v . Ratibor.

Auszug
ans der Polizei -Verordnung , betreffend das Melde-

wesen vom 17 . Februar 1200.
8 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisende re.),
welche in Privathänserii für Eiitgelt oder unent¬
geltlich Wobniing nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Büreau des
Polizeireviers an - bezw . abzumeldcn.

Gast - und Hervergswirthe haveli täglich bis
11 Uhr Vormittags alle ivahrend des ’ oorher-
geaangciien Tages oder während der Nacht au-
gekoinmenen bezw . abgereisten Fremden bei dein
Büreau des Polizei -Reviers all - bezw . avzumelocii.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Vor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Geburts-
nnd Wohnort und Nationalität des Fremde » .

Die Gast - und Hervergswirthe sind verpslichtei,
ein,Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner An¬
kunft zur Eintragung oorzulegen und ans die richtige
und vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstchcildcs wird hiermit wiederholt zur
öffeiltlichen Kenntnis ; gebracht . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

Ortsstatut,
betreffend die gewerbliche Fortbildnngs-

schnle in Wiesbaden.
Ans Grund der 88 -120 , . 142  und 150 der

Gewerbeordnung für da « Deutsche Reich in der
Fassung des Gesetzes , betreffend Abünderung der Ge¬
werbeordnung vom 1. Juni 1891 (Reichs -Gesetzblatt
weite 261 und folgende ) wird nach Anhörung be-
theiligter Gewerbetreibender und Arbeiter » nd unter
Zustimmung der Stadtvcrordncteii -Lcrsammlung
sur den Gcmeindcbezirk der Stadt Wiesbaden Nach¬
stehendes festgesetzt

8 1.
Alle im gedachten Bezirke sich regelmäßig ans-

lialienden gcwerblichenArbciter (Gesellen . Gehülfc »,
Lehrlinge , Fabrikarbeiler ). mit Aiisiiahme der
Lehrlinge und Gehülfcn in Handelsgeschäften , sind
verpflichtet , bis znm Ende des Schuljahres , inner¬
halb dessen sie das 17 . Lebensjahr vollenden , die
Hierselbst errichtete öffentliche gewerbliche Fort-
bildnugsschulc an den festgesetzten Tagen und
Stiindci , zu besuchen und an dem Unterrichte
Theil zu nekmeii.

Die Festsetzung der Tage und Stunden des
Unterricht « erfolgt durch den Magistrat und wird
in dem Organ für die amtlichen Bekanntmachungen
des Magistrats zur öffentlichen Kcnntniß gebracht.

8 2.
Bcireit von dieser Verpflichtung sind nur

,olche gewerbliche Arbeiter -, die den Nächwci « führen,
daß sic diejenigen K-iiiltnisse und Feriigkeilen be¬
sitzen. deren Aneigniiiig das Lehrziel der Anstalt

! bildet.
8 3.

Gewerbliche Arbeiter , ivelche das fortbildungs-
Ichulpflichtige Alter überschritten haben oder in dein
Gcmeindebezirke nicht wohnen , aber beschäftigt
werden , können , wenn der Platz ausreicht , aus ihren
Wunsch zur Theilnahme am Unterricht zugelasscn
werden . Der Schulvorstand (Kuratorium ) bestimmt
über die Zulassung solcher Schüler.

8 4.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewieseu , daß cs im eigenen

Interesse der Arbeirgebcr liegt , bei Errichtung over
ivesentlichen Veränderungen ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gew -rbeaufsichlsbcamlc ..
(Gcwerbe -Jnipektor ) zu Narbe zu ziehen , daniir znr
Vcrmeidung nachlräglicher Wcilerniigen und nn-
nöthlger Konen ^ von vornherein biejeuigei , Ein¬
richtungen getroffen werden könncn , deren es zur Er¬
füllung der durch die Bestimmniigcii der 88 120 », d
der Gewerbeordnung den Bctricbsnnternehmcri,
anferlegten Pflichten bedarf . *
Der Polizei -Präsident . K . Prinz v . Ratibor.

. Lur Sicherung des regelmäßigen Bcstiches
der Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschule und eines gebührlichen Verhaltens der
wchüler werden folgende Bestimmungen erlassen:

1) Die zum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichtete » gewerblichen Arbeiter müssen ' sich zu
den für sie bestimmte » Unterrichtspuiideii rechtzeitig
einfinben und dürfen sic ohne eine nach dem Er¬
messen der Schullcilunq ansreicheiide Enischuldigung
nicht ganz oder zum Theil versäumen.

2) Sic müssen die ihnen als nöthig bezeichneten
Lernmittel in den Unterricht mitbringcn.
^ 3) Sie haben die Bestimmiingen des für die
dcortbildnngsschulc erlassene » SchulreglementS zu
befolgen^

4) Sie müssen in die Schule sauber gewaschen
»nd in reinlicher Kleidung kommen.

5 ) Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören und die Schnliitensilien
und Lehrmittel nicht verderben oder beschädigen.

6) Sie haben sich auf dem Wege zur Schule
und von der Schule jedes Unfugs und Lärmcns zu
enthaiteli.

Zllwiderbaiidlungeil werden nach § 150 No . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung des Gesetzes,
bencssend die Abänderung der Gewerbeordnung
vom 1. Juni 1891 (Reck, «-Gesetzblatt Seile 287)
mit Gelditrase bis zu 20 Mark oder im Unver-
mögensfaUc mit Hast bis zu drei Tagen bestraft,
soscril nicht nach gesetzlichen Bestimmungen eine
höhere Strafe verwirkt ist.

5.

Eltern und Vormünder dürfen ihre zum
Besuche der Fortbildungsschule verpflichteten Söhne
oder Mündel nicht davon abhaltcn . Sie haben
ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit zn
gewahren.

8 6.
Die Gewerbe -Unternehmer haben jeden von

ihnen beschäftigten »ach vorstehenden Bestiuminugen
(8 1) schulpflichtigen gewerblichen Arbeiter spälesieiis
om 6. Tage , nachdem sie ihn angenonimcil haben
zum Eintritt in die Fortbildungsschule bei dein
Magistrat anzumclden und spätestens am 3. Tage
nachdem sie ihn ans der Arbeit eullaffcn haben , bei
dem Magistrat wieder abznmeldcn . Sie haben die
znm Besuche de - Fortbildilngsschulc Verpflichteten
so zeitig von der Arbeit zu entlassen , daß sic recht¬
zeitig und soweit erforderlich , gereinigt und um-
gckleidel im Unterricht erscheinen können.

8 7.
Die Gewerbe -Unternehmer haben einem von

ihneii beschäsllglei , gewerblichen Arbeiter , der durch
Krankheit am Besuche des Unterrichts gehindert
gewesen ist, bei dem nächsten Besuche der Fori-
oiloiliigssKnle hierüber eine Bescheinigung mit-
zngeden . Wenn sie wünschen , daß ein gewerblicher
Arbeiter aus dringenden Giünden vom Besuche des
Unterricht « für einzeliie Stunden oder für längere
Zcir entbunden werde , so babcii sie dies bei dem Leiter
der Schule io zeitig zu beaiilragen , daß dieser
i-.öthigensallr die Ent,cheid » ng des Schulvorstandes
cniholen kann.

8 8.
Eltern und Vormünder , die dem 8 5 entgegen-

handeln , und Arbeitgeber , welche die im 8 6 vor-
geschriebenen An - und , Adm -ld,ingen überhanpi
nicht , oder nicht rechtzeitig mache », oder die von
lynen beschäftig,ei, , schiilpflichtigeii Lehrlinge . Ge-
jellci !, Ecyülscn und Fabnlarbeücr ohne Erlaubiriß

aus irgend einem Grunde vcraiUässm , den Unterricht
ganz oder zum Theil zu versäumen , oder ihnep
die im 8 7 vorgeschriebene Bescheinigung dann nicht
mitgcben , wenn der Schulpflichtige krankheits¬
halber die Schule versäumt hat , werden nach
8 150 No . 4 der Gewerbeordnung in der Fassung
des Gesetzes bctr . die Abänderung der Gewerbe¬
ordnung vom 1. Juni 1891 ( Reichs - Gesetzblatt
Seite 287 ) mit Geldstrafe bi« zu 20 Mark oder
im Unvcrmögensfalle mit Haft bis zu drei Lägen
bestraft . Der Magistrat , v . Jbell . *

Bekanntmachung.
Die Flnchtlinienplaii sür eine Seitenstrasi«

zur Dotzheimerstraßc zwischen Dotzheimerstraß,
Haus No . 74 und 76 hat die Zustimmung der
Ortspolizcibehördc erhalten und wird nunmehr im
Rathhaus , I . Obergeschoß , Zimmer No . 38 a,
innerhalb der Dienststiindcii zu Jedermann»
Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2. Juli 1875 , betr . die Anlegung und Verändernno
von Straßen rc. , mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präcliisivischcn , mit dem
12 . d. M . beginnciideu Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind . * -

Wiesbaden , den5. November 1901.
Der Magistrat , v . Jbell«

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für das Terrain zwischen

der Platter - und Walkmühlstraße — den Districteö
Atzelberg -Nödern - Ueberried — ist durch Magistrat »'
Beschluß vom 23 . Oktober c. endgültig festgesetzt
worden und wird vom 12 . d. M . ab weiter«
8 Tage im Rathhaur , I . Obergeschoß , Zimmer
No . 38 » , während der Dieuststunden zu Jeder¬
manns Einsicht offen gelegt . *

Wiesbaden , den5. November 1901.
Der Magistrat , v . Jbell.

V̂erabreichung warmen Frühstücks
an arme Schulkinder.

~ Die vor Jahren nach dem Vorbilde anderer
Städte auf Anregung eines Menschenfremides zum
ersten Male eingeführte Verabreichung warme»
Frühstücks an arme Schulkinder erfreute sich seither
der Zustimmung und werkthätigen Unterstützung
weiter Kreise der hiesigen Bürgerschaft . Wir hoffe»
daher , daß der erprobte Wohlthätigkeitssinn unscret
Mitbürger sich auch in diesem Winter bewähre»
wird , indem sie uns die Mittel zufließen lassen,
ivelche uns in den Stand setzen, jenen armen
Kindern , welche zu Hause Morgens , che sie in die
Schule gehen , nur ein Stück trockenes Brod , ja
mitunter nicht einmal dies erhalten , in der Schule
einen Teller Hafergrütz -Suppe und Brod gebe»
lassen zu können.

Im vorige » Jahre konnten durchschnittlich
tägliä » 500 von den Herren Rectoren anSgesuchsi
Kinder während der kältesten Zeit des Winter«
geipeist werden . Die Zahl der auSgegcbeneir
Portionen betrug ilahczu 37,000.

Wer einmal gesehen hat , wie die warme Suppt
den armen Kindern schmeckt und von dt » Aerzten
»nd Lehrern gehört hat , welch ' günstiger Erfolg
für Körper und Geist erzielt wird , ist gewiß gerne
bereit , ein kleines Opfer für den guten Zweck z»
bringe » .

Wir haben daher das Vertrauen , daß wir durch
milde Gaben — auch die kleinste wird dankbae
entgegengcnommen — in die Lage gesetzt werden,
auch in diesem Jahre dem Bedürsnig zu genügen.

Ueber die eingegangenen Beträge wird öffentlich
quittirt werden.

Gaben ilehmcii entgegen die Mitglieder der
Armendepntation:
Herr Stadtrath Jnstizrath Dr . Bergas , Luiscn-

straßc 20,
Herr Stadtverordneter Dr . med . Cuntz » Kl . Burg»

straße 9,
Herr Stadtverordneter K »»cfeli , Nerostraße 18,
Herr Stadtverordneter Krekel , Dotzheimerstr . 28,
Herr Stadtverordneter Low , Webergasse 48,
Herr B -zirksoorsteher Margcrie , Kaiser -Friedrich.

Ring 106,
Herr Bezirksvorstehcr Jacobi , Bertramstraße 1,
Herr Bezirksvorsteber Zollinger , Schwalbachei»

straße 25,
Herr Bezirksvorsteher Berger , Mauergasse 21,
Herr Bczirksvorstcher Rumpf , Saalgasse 18.
Herr Bezirksvorstehcr E . Müller , Feldstrabe 2^
Herr Bezirksvorstehcr St . Hoffman » , Philipps¬

bergstraße 43,
Herr Bezirksvorstehcr Diehl , Emserstraße 73,
sowie das städtische Armenbüreau , Rathhaur
Zimmer No . 12 , und der Botenmeister , Rathhau«
Zimmer 19.

Ferner haben sich zur Entgegennahme von
Gaben gütigst bereit erklärt:

Herr Kaufmann Hoflieferant August Engel,
Hauptgeschäft : Tannnsstraße 14 , Zweig¬
geschäft : Wilhclmstraße 2,

Herr Kaufniann Emil Hees jr . , Inhaber der
Firma Carl Acker Rachf ., Gr . Bnrgstr . 16,

Herr Kaufmaim A . Mollaty , Michclsberg 14,
Herr Kaufmann E . Schenck , Inhaber der Firma

C . Koch , Ecke Michclsberg und Kirchgaffc,
Herr Kaufniann Will, . Unverzagt , Laiiggasie 36.

Wiesbaden , den 18. Oktober 1901. ^
Namens der städt . Armen -Deputation:

Mangold . Beiacordnetcr.
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Preise für Ratnralien und andere LebcnSbedürstkiffc zu Wiesbaden
vom3. dir cinschl. 9. November.

L Irnchlmarki.
§X

Wirbt.
Preis.

-*nr
HÜchjt.Preis.

Iwirbr.
Prrt,. I Höchst.Prli».

iliiebr.
Preis.

* ■A 4 * "JET&
fcafer . . . p. 100 K. 14 80 14— Grüne Bohnen . . p. K. Eine Gans. 7 5
Stroh 100 690 640 Wirsing . . . . — 8 — 7 Eine Ente. 350 280
H«» . . . . „ 100 „ 10 80 920 Weißkraut . . . — 4 — 3 Eine Taube. 70 50

II. Kiekirxlrkt. Weißkraut . . . . p. 50 K. 1 30 1 20 Ein Hahn.
Ein .vnhn.

170 120
Ochsen: I. Qualität . p. 50 K. 74 70—- Rothkraut . . . . . p. K. —12 —10 Z 150

II. „ . . .. 50 .. 70 66— Gelbe Rüben . . —10 IC Ein Feldhuhn. —
Kühe: 1. Qualität . .p. 50 „ 70 66— Weiße Rüben . . —12 —10 Aal . p: K. 3 20 2—

n . „ . „ 50 ' 62 60— Kohlrabi, obererd. —14 —12 Hecht. . . . . . . . . . . 240 160
Schweine . . . . . . . p. „ 132 124 Kohlrabi. . . , —10 — 4 Backfische. „ . 70 50
Äälber . . ^ „ „ 150 110 Grünkohl . . . 12 .— 10

1 120 12
60

10
50

IV. Urod und Wehl.
Schwarzbrod: Langbrodp. 0,s K.HI. Miemalien. Petersilien . . . • • „ — — 15 13

Butter . . . . . . . . p . K. 250 2 40 Barre. . P- St. — 4 — 3 „ „ L. 52 —43
Eier . . ..p. 25 St. 3 175 Sellerie . . . . —15, — 5 Rundbrod„ 0,»K. 14 _ 13
Handkäse . . '44 , „ 100  „ 8 7— Saure Kirschen . . . p. K. —— —— L. 46 —46
Fabrikkäse. . . . .. 100 . 650 350 Stachelbeeren. . - - —— —— Weißbrod: a. 1 Wasserwerk. . _ 3 _ 8
Eßkartoffeln. , . . p. 100 K. 450 350 Preißelbeereu . . —— —— b. 1 Milchbrödchen. — 3 — 3
Kartoffeln. . . p. K. 7 — 6 Trauben. . . . 1 20 —80 Weizenmehl: No. 0 . p. 100 K. 32_ 29 50

14 —12 Aepfel . . . . —80 —30 .. 1 - .. 100  „ 28_ 27—
Zwiebeln. . . . . . . p. 50 K. 5 4— Birnen . . . . , —80 —30 .. n - „ 100 „ 26_ _ 25 50
Blumenkohl. . p. St.
Kopfsalat . „ „

40
6

15
5

Zwetschen . . .
Kastanien . . . 40 —30 Noggenmehl: No. 0 . p. 100 „

n I • u 100 „
25
23— 24

21 50
Wiesbaden, den9. November 1901.

v. I -r«isch.
Ochsenfleisch: von der Keulep. K.

Banchfleisch. . .
Kuh- oder Rindfleisch
Schweinefleisch
Kalbfleisch.Sammet fleischchaffleisch.
Dörrfleisch.
Solbcrfleisch.
Schinken. .
Speck(geräuchert) .
Schweineschmalz.
Nierensett . . .
Schwartenmagen frisch

. geräuchert.
Bratwurst .
Fleischwurst.
Leber-u. Blutwurst : frisch

geräuchert

Hiichst.
Preis.

■ 52
36

Hiebt.
Pret»

*
44
28
33
50
40
20

60
60
84
86
50
80
60
80
60
40
96
80

Städt . Acctse-Amt.

Bekanntmachung.
Die Ersatzwahl für das Haus

'der Abgeordneten betreffend.
Nachdem die Abgrenzung der Urwahlbezirke

und die Aufstellung der Urwählerlistcn für die
Stadt Wiesbaden erfolgt ist, werden diese Listen
am 11., 12. und 13. d. Mts. in dem Ratbbause,
Zimmer No. 6, während der Stunden vonS'h bis
12' /» Uhr Vormittags und 3 bis 6 Uhr Nach¬
mittags zu Jedermanns Einsicht offen gelegt.
Innerhalb dieser drei Tage könneiiEmwenditttgen
gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Ur¬
wählerlisten bei der Gemeindeverwaltungsdehörde
(Magistrat) schriftlich angebracht oder auf Zimmer
No. 6 zu Protokoll gegeben werden. *

Wiesbaden, den8. November 1901.
Der Magistrat.

In Vertretung: Hetz.
Bekanntmachung.

Die landwirthschaftlichcUnfall¬
versicherung betreffend.

Die Unternehmer land- und sorstwirthschaft-
licherBetriebe, einschließlich der Hai dclsgärtnereien,
im Stadtkreise Wiesbaden werden hierdurch auf¬
fordert. bie seit dem 1. Januar 1901 etwa
cingetretencu aber noch nicht angemcldeteu Be-
triebsverändcrnnge« längstens vis zun»
30. Novemberd. I . im Rath hause, Zimmer
No. 26, während der Vormiltags-Dicnststundcn
von9—12 Uhr anzumcldcn. *

Wiesbaderr, den5. November 1901.
Der Scctions-Vorstand(Stadtausschuß).

„_ In Vertr.: Hetz._
Bekanntmachung.

Hierdurch mache ich bekannt, daß die Aenßer-
nngen für oder gegen die Errichtung einer Zwangs¬
innung für aste im Stadt, und Landkreise
Wiesbaden das Wagnergewerbe selbst-
ständig betreibende Handwerker schriftlich
biS zum 25. Novemberl. I . einschließlich
oder nründlich in der Zeit vom 18. bis
zum 25. November U I . einschließlich bei
mir abzugeden sind.

Die Abgabe der mündlichen Aeußernng kann
während des angegebenen Zeitraums werktäglich
von Bormittags 8 bis Mittags 12'/- Uhr
im Rathhanse, Ziinmer Ro. 3, erfolgen.

Ich fordere hierdurch alle Handwerker, welche
im Stadt- und Landkreise Wiesbaden das Wagncr-
gewerbc selbslständig betreiben, zur Abgabe ihrer
Aeußerung mit dem Bemerken auf, daß nur solche
Erklärungen, welche erkennen lasse», ob der Er¬
klärende der Errichtung der ZwangSinnung zn-
stimmt oder nicht, gültig sind und daß nach Ab¬
lauf des obigen Zeitpunktes eingehende Aeußerungen
unberücksichtigt bleiben. *

Wiesbaden»den5, November 1901.
Der Conimiffar des Herrn Regierungs-Präsidenten.
_ Mangold.

Bekanntmachung.
Die Benutzung der Traucrhalle auf dem alten

Friedhof, sowie deren Heizung wird bei allen
Trauerfeierlichkeiien. welche in der Halle stattfinden,
unentgeltlich gewährt. *

Wiesbaden , den7. Oktober 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Der Andreasmarkt wird am 5. und6. Dez.

b. I . auf dem vorjährigen Platze abgchallcn.
Die Plätze ans dem Gcschirrmarkte(Luisen-

platz) werden am
Montag, de« 2. Dezemberl. I . ,

Nachmittags8 Uhr,
diejenigen für den Krammarkt am

Dienstag, den 3. Dezemaerl. I .»
Vormittags 9 Uhr,

»m Accise-AmtSgebäude Neugasse6» auSgeloost.
Die Plätze werden am Mittwoch, de» 4. Dez.,
Borwittags 8'/- Uhr, an Ort und Stelle an¬
gewiesen.

Die Plätze für Wasfetbnden und Zncker-
waaren werden Montag, de« 2. Dezember er.,
Vormittags , nach Anweisung der Schan-
buden re., angewiesen. *

Wiesbaden, den9. November 1901.
Stadt. Accrse-Amt.

Bekanntmachung.
Der „Wiesbadener Slndrcasmarkt"

wird am 5. und 6. Dezemberd. I . auf dem vor-
sährigen Platze abgebaiten

Die Versteigerung der Plätze für 3gewöhnliche
KarnsselS und 1 Hippodrom findet am

Dienstag, der» 19- November 1801,
Vormittags 10 Uhr,

km Accise-AmtSgebäude, Neugaffe6», statt.
Einsatzpreis für gewöhnliche Karuffels und das

Hippodrom je 300 Mk. Die übrigen Bedingungen
werden im Termine bekannt gegeben. *

Wiesbaden, den9. November 1901.
Städt. Accise-Amt.

Verdingung.
Die sür die Erweiterungsbauten des

Köuigl . Theaters hierscibst erforderlichen
a) Tünchcrarbeitcn Loos 1, 2 und 3 und
b)  Stückarbeiten „ 4 und 6

sollen im Wege der öffentlichen Ausschreibung ver¬
dungen weiden.

Verdingungs-Unterlagen können Vormittags
von 9 bis 12 Uhr gegen Zahlung von je 2 Mk.
für a) und b) auf Zimmer No. 41 des neuen
Rathhauscs hiersclbst bezogen werden. Ebendaselbst
können auch die auswärtigen Submittenten die der
Verdingmio zu Grunde liegenden Zeichnungen ic.,
soweit der Vorrath reicht, gegen Zahlung von
4 Mk. beziehen.

Erwünscht ist ferner, daß sämmtliche Sub¬
mittenten vor der Preiskalkulation ein der Ver¬
dingung zu Grunde liegendes und den obigen Er¬
weiterungsbau darstellendes Modell im Maßstab
1: 20 besichtigen.

Die Gebühren sind Seitens der auswärtigen
Submittenten in Baar und bestellgeldfrei au
unseren technischen Secretär Andres; cinzuseiiden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
„H. A. 45 Loos " versehene Angebote sind
spätestens bis Freitag , den 15. November 1901,
Vormittags 10 Nhe, hierher einznrcichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt unter
Einhaltung der obigen Loos-Reihenfolge in Gcgen-
loart der etwa erscheinende» Anbieter. *

Znschlogsfrist: 4 Wochen.
Dar Stadlbauamt, Abtheilnng sür Hochbau.

_ Gcnzmer , König!. Baurath._
Verdingung.

Die Ausführung der Dachdcckerarbeiten
für den Erweiterungsbau der Mittelschule
a»r der Luisenstratze Hierselbst soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungs-Unterlagen können während der
VormittagS-Di-nststunden im Rathhause, Zimmer
No. 41, eingcsehen. aber auch von dort gegen
Zahlung von 50 Pf. bezogen werden.

Auswärtige Submittenten wollen den obigen
Betrag vcstellgeldfrei an unseren technischen
Secretär Andrcß, Rathhaus hier, einsenden.

Postmäßig verschlossene und mit Aufschrift
„H. A. 46" versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 18. November 1901,
Vor»nittags 10 Uhr,

zu welcher Zeit die Eröffnung der Angebote in
Gegenwart etwa erschienener Bieter staltfinden
wird, bei der Unterzeichneten Stelle einzurcichcu.

Zuschlagssrist: 4 Wochen. *
Wiesbaden , den8. November 1901.

Stadtbauamt, Abtheilnng für Hochbau.
Der Stadtbanmeister.

Genzmer, König!. Baurath.
Bekanntmachung .,

Die auf der städtischen Gasanstalt gewonnenen
Cokeö werden vom1. Oktober ab in den nach¬
stehenden Sortirungen und zu den beigesetzien
Preisen znm Verkauf gestellt:

1. Sorte : Gesiebte Nutz-Cokes zum Preise
von Mk. 2.50,

2. Sorte : Gegabelte Stück-Cokes znm Preise
von Mk. 2.20,

3. Sorte: Gesiebte Klein-Cokes zum Preise
von Mk. 2.20

sür je 100 kg ab Gassabrik.
Auf Wunsch der Abnehmer werden die

Cokes nach den Häusern und Lagerplätzen gefahren
und ist gegebenen Falles für jede Menge bis zu
500 kg nachstehende Vergütung zu leisten: in der
ersten Zone Mk. 1.—. in der zweiten Zone Mk. 1.25,
in der dritten Zone Mk. 1.50.

Die Cokes können sowohl in offenen Wagen¬
ladungen, als auch ohne Preisaufschlag in Säcken
bezogen werden, in tvelch' letzterem Falle die Cokes
bis auf die Lagerplätze befördert werden, voraus¬
gesetzt, daß diese Lagerplätze nicht zu weit entfernt
sind und bequem erreicht werden können.

Bestellungen werden in keinem Falle auf der
Gasanstalt und auch nicht brieflich, sondern aus¬
schließlich in Sein Verwaltungsgebäude,
Marktstrabe 16, Zimmer No. 1a, Vor- nnd
Nachmittags während der üblichen Dienststunden
gegen Baarzahlung entgegengenommcn, woselbst
auch jede weiter gewünschte Auskunft, insbesondere
auch über Vorrath und Zeit der Lieferung
erthcilt wird. *

Wiesbaden, den1. Oktober 190l.
Der Dircctor der städt. Wasser-, Gas- u. Ekektr.-
_ Werke. Muchall.__

Städt . Leihhaus zu Wiesbaden,
Nengafse 8 (Eingang Schulgasse).
Wir bringen hiermit zur öffentlichenKeimrniß,

daß das städtische Leihhaus dahier Darlehen auf
Pfänder in Beträgen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
auf jede beliebige Zeit, längstens aber auf die
Dauer eines Jahres, gegen 10 pCt. Zinsen gieht
und daß die Taxatoren von 8—10 Uhr Vor¬
mittags und von 2—8 Uhr Nachmittags
im Leihhaus anwesend sind. *

Die Leihhaus-Deputation.

Bekanntmachung.
Im Hinblick auf die bevorsteheude Winterszeit

werden die Interessenten daran erinnert, die in
Gärten liegenden Wasserleitungen:c. zu entleeren
und Hausleitungen rc. soweit erforderlich mit aus¬
reichenden Schutzvorrichtungen gegen Einfrieren zu
versehen, wobei das Anbringen eines Thermometers
an den betreffenden Stellen empfehlenLwcrth ist.

Insbesondere mache ich auf die in Neubauten
vorhandene große Gefahr aufmerksam. *'

Wiesbaden , den 31. Oktober 1901.
Der Dircctor

der städt. Wasser-, Gas- u. Electricitätswerkc.
In Vertr.: Schwegler.

Zum Schutzeder Feuer -Telegraphen.
Die §§ 317 und 318 des Deutschen Reichs-

Strafgesetzbuches bedrohe» denjenigen, welcher gegen
eine, zu öffentlichen Zwecken dienende Tclegraphen-
Anstalt vorsätzlich oder fahrlässiger Weise Hand¬
lungen begeht, welche die Benutzung dieser Anstalt
verhindern oder stören, mit Gefängnißstrafc bis zu
3 Jahren, bezw. mit Geldstrafe bis zu 900 Mk.
Indem wir hiermit darauf aufmerksam machen,
daß auch der hiesige Feuer-Telegraph als eine zu
öffentlichen Zwecken dienende Telcgraphen-Anstalt
auzusehcn ist, weisen wir gleichzeitig darauf hi»,
daß eine Verhinderung oder Störung in der Be¬
nutzung dieser Anstalt unter Anderem dadurch ver¬
ursacht werden kann, daß die Isolatoren oder die
Lciiuugsdrähtc beschädigt, oder daß durch Ver¬
schlingung der Drähte sogenannte Erdverbindungcn
herbcigcsnhrt werde».

Solche Erdverbinduugenkönnen dadurch ent-
stehcn, daß die Leitungsdrähte mit Tücher», Vor¬
hängen, Fahne», Baugerüsttheileu und dergl. in
Berührung gebracht oder durch Ziehen von Leitungen
anderer elektrischer Anlagen des Feuer-Telegraphen-/
der Feuer-Telephone- und Alarmleitungen verwickelt
werden.

Es liegt daher alle Ursache vor, bei
Einrichtungen von Baugerüsten, sowie bei der
Decoration von Häusern und Straßen und Her¬
stellung elektrischer Anlagen jede Beschädigung der
Telegraphenleitung und jede Berührung der Drähte
sorgfältig zu vermeiden.

In allen Fällen aber werden im Interesse der
Feuersicherheit»»screr Stadt die Geschäftsleute und
Hausbesitzer, welche eine derartige Beschädigung
veranlaßt oder wahrgenommen haben, ersucht, dies
sofort auf der Feuerwache im ehemaligen Gerichts¬
gebäude, Friedrichstratze 15, Eingang vom
Rathhausplatz, anzeigen zu wollen, damit die
umgehende Beseitigung des Betriebshindernissec
durch den städtischen Brand- Director veranlaßt
werden kann. Der Brand -Director . *

Nassauische Landesbibliothek.
Verzeichniss der neu hinzugekommenen Bücher,
die vom 11. November 1901 an im Lesezimmer
ausgestellt sind und dort voraus bestellt werden

können.
Zeitschrift für Bücherfreunde . Jahrg . 4,

Band 1 und 2. Bielefeld und Leipzig 1900 und
1901. Rundschau, Neue Deutsche . Jahrg . 10.
Berlin 1899. Schultz -Gora, Threrese , Soll ich
euch erzählen ? Märchen und Geschichten a. d.
Kinderzeiten . A. 2. Wiesbaden , J. F. Bergmann,
1901. Goldschmidt, Henriette , Ist der Kinder¬
garten eine Erziehungs - oder Zwangsanstalt?
Wiest)., Emil Behrend 1901. Erdmann, Benno,
Die Psychologie des Kindes und der Schule.
Bonn 1901. Brinckmann , Justus , Führer durch
das Hamburgische Museum f. Kunst und Gewerbe.
Zugleich ein Handbuch der Geschichte des Kunst¬
gewerbes . Hamburg 1894. Schulze -Naumburg,
Paul, Kunst und Kunstpflege . Lpz . 1901. Jahr¬
buch des Kaiser!. Deutsch , archäologischen
Instituts . Bd. 15, Berlin 1901. Schubert , Martin,
Kunstbesitz . Teil 1. Gemälde . München 1901.
Gesell, v . Herrn Prof . Dr. Zinsser. Daupenspeck,
Referat, Votum und Urteil , Eine Anleitung für
praktische Juristen . A. 7. Berlin 1898. Ent¬
scheidungen des Reichsgerichts in Civiisachen.
Band 46. Leipzig 1901. Doehn , B., Der Kauf¬
mann und sein Recht . Einführung in das neue
Handelsgesetzbuch . Lpz . 1900. Zeitschrift der
deutschen morgenländischen Gesellschaft . Bd. 54.
Leipzig 1900. Altmann , Willi ., Ausgewählte Ur¬
kunden zur Brandenhurgisch -Preussischen Ver-
fassungs- und Verwaltungsgeschichte . Bd. 1, 2.
Berl. 1897. Gesch. v. Prot . Dr. Liesegang . Möser,
Justus, Osnabrückische Geschichte . Teil 1 u. 2.
Berl . und Stett . 1780. Gesch. v. demselben.
Laupus, Fr., Der westliche Taunus, A. 2. Wies¬
baden, Lützenkirchen (1901). Führer durch den
unteren Westerwald . A. 2. Neuwied (190 e).
Nähert, H., Das Deutschtum in Tirol. München
1901. Maccarthy, Michael J . F ., Five years in
Ireland, 1895—1900. Ed. 4. Lond. 1901. Kaden,
Woldemar, Neue Welschland -Bilder u. Historien,
Lpz. 1886. Hartmann, L. M., Geschichte Italiens
im Mittelalter. Bd. 1. Gotha 1897. Langhaus,
Paul , Karte des Afrikander -Aufstandes im Kap-

lande, Gotha 1901. Petermann , Mitteilungen
aus Justus Perthes geographischer Anstalt . Bd,
46. Gotha 1900. Jahrbuch d. Vereins f. nieder¬
deutsche Sprachforschung. Bd. 1—16. Norden u,
Lpz. 1875—1890. Soherr, Johannes , Menschlich«
Tragikomödie . Bd. 1—12. A. 2. Lpz. 1884. Gesch.
v. Prof. Dr. Zinsser. Wagner , Christian, Sonntags-
gänge . Theil 1. u. 2. Stuttg. 1887. Hey so, Paul,
Gesammelte Werke . Bd. 16 u. 17. Berl . 1885 u.
1897. Liliencron , Detlev v., Krieg u. Frieden.
Berl. 1900. Seidel , Heinrich Alexander , Bal¬
thasar Schoefenberg. A. 4. Hamb. o. J. Nicolay,
W., Elementarbuch d. französischen Sprache f.
Handels- u. kaufmännische Fortbildungsschulen.
Wiesbaden , Otto Nemnich 1901. Leroy, Charles,
Guibollard et Kamollot. Paris o. J. Gesch. v. d.
Erben d. Geh. Sanitätsrats Dr. Wilhelm !. Hogier-
Grison, Le monde ou l’on vole . Paris o. J. Gesch.
v. denselben . Chirac, Auguste , Les rois de la
Rdpublique. Bd. 1, 2. Paris 1880. Brinckmann,
John, Das Leben eines niedersächsischen Dichters
v. W . 8. Lpz. 1901. Renouard , M. v., Er¬
innerungen eines alten Rossiebers aus d. Jahren
1838—1842. Berl. o. J . Münzer, Georg, Heinrich
Marschner. Berl. 1901. Liszt , Franz , Briefe.
Gesammelt v. La Mara. Bd . 3 u. 4. Lpz. 1894
u. 1899. Wiehern , Johann Hinrich , Briefe u.
Tagcbuchblätter . Bd. 1. u. 2. Hamb. 1901.
Palacontographica . Beiträge zur Naturgeschichte
d. Vorzeit. Bd. 47. Stuttg . 1900 u. 1901. Bram,
die Klassen u. Ordnungen d. Tierreiches . Bd. 5.
Abt. 2. Tafeln u. Text . Lpz . 1881—1901. Albert,
Heinrich, Die Zukunft d. deutschen Landwirt¬
schaft, A. 3. Berl . 1901. Gesch. d. Verfassers.
Kölliker , A., Handbuch d. Gewebelehre d.
Menschen. Lpz. 1852. Gesch . d. Erben d. Geh.
Sanitätsrats Dr. Wilhelm !. Kocher, Th., Chir¬
urgische Operationslehre . Jena 1892. Henle , J.,
Grundriss d. Anatomie 4. Menschen . Neu be¬
arbeitet v. Fr. Merkel, A. 4. Text und Atlas.
Braunschweig 1894. Archiv f. d. gesamt«
Physiologie . Bd. 83. Bonn 1901. Jahresbericht
über die Leistungen und Fortschritte der ge¬
samten Medicin. Jahrgang 34. Berlin 1900.
Sachverständigen - Zeitung . Aerztliche , Jahrg,
1900. Berlin 1900. Monatshefte , Therapeutische,
Jahrg . 14. Berlin 1900. Centralblatt für all¬
gemeine Gesundheitspflege . Jahrg . 19. Bonn 1900,
Hefte, Anatomische , Abt. 1. Bd. 16 Heft 50—58,
Wiesbaden, J. F. Bergmann 1901.

Dainpt'er-Fahrten.
Hamburg-Amerika-Linie.

(Generalvertr. der Gesellschaft : L. Retfenmayer,
Rheinstrasse 21.) F 308

D. „Acilia “ 5. Nov. S Uhr Vorm, in Boston.
D. „Allemannia “ von Hamburg nach Westindien,
6. Nov. 1 Uhr Nm. von Grimsby. D. „Andalusia“
von Ostasien via Havre nach Hamburg , 5. Nov.
1 Uhr Nm. Gibraltar passirt . D. „Ambria“ von
Hamburg nach Ostasien, 5. Nov. 10 Uhr Vm. v.
Antwerpen. D. „Brisgavia “ von Hamburg nach
Baltimore , 7. Nov. 10 Uhr 55 Min. Vm. Cuxhaven
passirt. D. „Canadia“ 6. Nov. jn Colon. D. „C.
Feld . Laeisz “ von Hamburg nach Antwerpen,
6. Nov. 4 Uhr Vm. Cuxhaven passirt . S.-D.
„Columbia“ 6. Nov. 11 Uhr Vorm, in Newyork
D. „Dacia “ 6. November in Pernambuco . S.-D.
„Deutschland “ von Newyork kommend, 8. Nov.
12 Uhr 30 Min. Vm. Cuxhaven passirt . S.-D.
„Fürst Bismarck “ 7. Nov. 10 Uhr 30 Min. Vm.
von Genua via Neapel und Gibraltar nach New-
York. D. „Granada“ von Hamburg nach dem
La Plata , 6. Nov. 2 Uhr Nm. Cuxhaven passirt
R.-P.-D. „Hamburg“ 6. Nov. Vm. in Aden. D<
„Helvetia “ 5. Nov. von St. Thomas via Havre
nach Hamburg. D. „Itliaka “ 7. Nov. von Rio
Grande do Sul. R.-P.-D. „Kiautschou “ 7. Nov.
Vm. in Shanghai . D. „Nicomedia “ 6. Nov . 4 Uh»
Nm. v. Philadelphia nach Hamburg. D. „Nubia r
von Newyork nach Stettin , 5. Nov. 7 Uhr Nm.
in Copenhagen. D. „Palatia “ von Newyork
kommend, 8. Nov. 8 Uhr 15 Min. Vm. Cuxhaven
passirt . D. „Patricia “ v-Hamburg via Plymouth
nach Newyork, 7. Nov. 4 Uhr Nm. von Boulogne
sur Mer. D. „Polaria “ von Hamburg nach dem
La Plata , 6. Nov. 2 Uhr Nm. Dover passirt . D.
„Rhenania“ von St. Thomas nach Hamburg
4. Nov. 4 Uhr Nachm, in Havre. D. „Saxonia*
4. Nov. Vm. in Hongkong.

Ked Star Lind
(Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm Bickel.

Langgasse 20.) F 307
Antwerpen -Newyork -Dienst . D. „Zeeland “ an

30. Okt. von Newyork nach Antwerpen abge¬
gangen . D. „Vaderland “ am 2. Nov. von Ant¬
werpen n. Newyork abgegangen (über Southamp¬
ton, am 3. Nov ., 12 Uhr Mitt., von Southampton
abgegangen ). D. „Kensington “ am 2. Nov . in
Antwerpen von Newyork angekommen . D<
„Southwark“ am 5. Nov. in Newyork von Ant¬
werpen angekommen .— Antwerpen-Philadelphia,
Dienst . D. „Switzerland “ nm 30. Okt. von Phila -'
delphia nach Antwerpen abgegangen.

Druck anc Brr log aa & Lck>«N, »b»rigcht» Hsj-Birqomckrm in CStcSbaDfa.
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